25. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Mai 2016 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors


(Belgisches Staatsblatt vom 20. Januar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST POLITIK UND UNTERSTÜTZUNG


25. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 4. Mai 2016 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 4. Mai 2016 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors


Art. 2 - Die Überschrift des Gesetzes vom 4. Mai 2016 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors wird wie folgt ersetzt:

"Gesetz über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors".


Art. 3 - In Artikel 1 desselben Gesetzes wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

"Vorliegendes Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über offene Daten und die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Neufassung) in belgisches Recht."


	Art. 4 - Artikel 2 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. In Nr. 1 wird das Wort "Behörde" durch das Wort "Instanz" ersetzt.

2. [Abänderung des französischen Textes]

3. In Nr. 1 Buchstabe c) wird das Wort "Behörden" jeweils durch das Wort "Instanzen" ersetzt.

4. In Nr. 1 Buchstabe d) wird das Wort "Behörden" durch das Wort "Instanzen" ersetzt.

5. Nummer 1 wird durch die Buchstaben e), f) und g) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"e) föderale Verwaltungsbehörden, wie in Artikel 14 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat erwähnt,

f) Verwaltungsbehörden, wie in Artikel 14 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat erwähnt, die keine föderalen Verwaltungsbehörden sind, jedoch nur insoweit als aus Gründen, die in die föderalen Zuständigkeiten fallen, die Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten durch vorliegendes Gesetz verboten oder eingeschränkt wird,

g) Strategie-Organe der Föderalregierung, wie erwähnt im Königlichen Erlass vom 19. Juli 2001 über die Einsetzung der Strategie-Organe der föderalen öffentlichen Dienste und über die Personalmitglieder der föderalen öffentlichen Dienste, die bestimmt werden, um dem Kabinett eines Mitgliedes einer Regierung oder eines Kollegiums einer Gemeinschaft oder Region anzugehören."

6. Nummer 2 wird wie folgt abgeändert:

a) [Abänderung des niederländischen Textes]

b) Das Wort "Information" wird jeweils durch die Wörter "Informationen und Daten" ersetzt und das Wort "Behörde" wird durch das Wort "Instanz" ersetzt.

c) Nummer 2 wird durch einen Absatz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Als Verwaltungsdokumente im Sinne des vorliegenden Gesetzes gelten ebenfalls: Quellcodes von Computerprogrammen und Algorithmen,".

7. [Abänderung des niederländischen Textes]

8. In Nr. 3 werden die Wörter "Artikel 1 § 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 1992 über den Schutz des Privatlebens hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmte oder bestimmbare" durch die Wörter "Artikel 4 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) identifizierte oder identifizierbare" ersetzt.

9. [Abänderung des niederländischen Textes]

10. In Nr. 4 werden die Wörter "Behörden" und "Stellen" jeweils durch das Wort "Instanzen" ersetzt.

11. In Nr. 5 wird das Wort "Behörde" jeweils durch das Wort "Instanz" ersetzt.

12. In Nr. 6 wird das Wort "Behörde" durch das Wort "Instanz" ersetzt.

13. [Abänderung des französischen Textes]

14. In Nr. 13 wird das Wort "Behörde" durch das Wort "Instanz" ersetzt.

15. Der Artikel wird durch die Nummern 14 bis 20 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"14. Forschungsdaten: Verwaltungsdokumente in digitaler Form, bei denen es sich nicht um wissenschaftliche Veröffentlichungen handelt und die im Laufe von wissenschaftlichen Forschungstätigkeiten erfasst oder erzeugt und als Nachweise im Rahmen des Forschungsprozesses verwendet werden oder die in der Forschungsgemeinschaft allgemein für die Validierung von Forschungsfeststellungen und -ergebnissen als notwendig erachtet werden.

Daten gelten als Forschungsdaten, wenn sie:

- mindestens zur Hälfte öffentlich finanziert werden und

- von Forschern, Forschungseinrichtungen oder Forschungsförderungseinrichtungen bereits über ein institutionelles oder thematisches Archiv öffentlich zugänglich gemacht wurden,

15. dynamischen Daten: Verwaltungsdokumente in digitaler Form, die aufgrund ihrer Volatilität oder ihres raschen Veraltens häufig oder in Echtzeit aktualisiert werden; von Sensoren generierte Daten werden in der Regel als dynamische Daten angesehen,

16. hochwertigen Datensätzen: Verwaltungsdokumente, deren Weiterverwendung mit wichtigen Vorteilen für die Gesellschaft, die Umwelt und die Wirtschaft verbunden ist, insbesondere aufgrund ihrer Eignung für die Schaffung von Mehrwertdiensten, Anwendungen und neuer, hochwertiger und menschenwürdiger Arbeitsplätze sowie aufgrund der Zahl der potenziellen Nutznießer der Mehrwertdienste und -anwendungen auf der Grundlage dieser Datensätze,

17. API: Bestand an Funktionen, Verfahren, Definitionen und Protokollen für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und den lückenlosen Datenaustausch,

18. Anonymisierung: Prozess, in dessen Verlauf Verwaltungsdokumente in anonyme Verwaltungsdokumente umgewandelt werden, die sich nicht auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, oder personenbezogene Daten so anonym gemacht werden, dass die betroffene Person nicht oder nicht mehr identifiziert wird beziehungsweise identifizierbar ist,

19. Pseudonymisierung: Begriffsbestimmung, wie erwähnt in Artikel 4 Nr. 5 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG,

20. Dritten: natürliche oder juristische Personen außer der öffentlichen Instanz, die im Besitz der Daten ist."




Art. 5 - Artikel 3 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 wird das Wort "Behörden" durch das Wort "Instanzen" ersetzt und die Wörter "und die sie Dritten zur Verfügung stellen" werden aufgehoben.

2. In § 2 Nr. 2 wird das Wort "Behörde" durch das Wort "Instanz" ersetzt.

3. [Abänderung des niederländischen Textes]

4. Paragraph 2 Nr. 4 wird durch die Wörter ", wie zum Beispiel aus Gründen des Schutzes der Sicherheit der Bevölkerung, der nationalen Sicherheit beziehungsweise der Landesverteidigung, der öffentlichen Sicherheit und der öffentlichen Ordnung im Rahmen der bestehenden Rechtsvorschriften über die Öffentlichkeit der Verwaltung," ergänzt.

5. [Abänderung des französischen Textes]

6. In § 2 Nr. 7 werden zwischen den Wörtern "Verwaltungsdokumente, die" und den Wörtern "im Besitz von" die Wörter "keine in Artikel 2 Nr. 14 erwähnten Dokumente sind und" eingefügt.

7. [Abänderung des französischen Textes]

8. Paragraph 2 Nr. 8 wird wie folgt ersetzt:

"8. Verwaltungsdokumente, die im Besitz anderer kultureller Einrichtungen als Bibliotheken (einschließlich Hochschulbibliotheken), Museen und Archiven sind, bei denen es sich nicht um in Artikel 2 Nr. 14 erwähnte Daten handelt,".

9. [Abänderung des französischen Textes]

10. Paragraph 2 wird durch eine Nummer 10 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"10. Verwaltungsdokumente, deren Weiterverwendung ein Risiko für die Informationssicherheit elektronischer Dienstleistungen, Anwendungen oder Websites der öffentlichen Dienste darstellen kann oder deren Weiterverwendung eine Beeinträchtigung einer wirksamen und effizienten Betrugsprävention beziehungsweise -bekämpfung mit sich bringen kann."

11. Paragraph 3 wird wie folgt ersetzt:

"Vorliegendes Gesetz beeinträchtigt nicht die Bestimmungen des Unionsrechts und des nationalen Rechts in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten, insbesondere die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), die Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation und entsprechende Bestimmungen des belgischen Rechts, nämlich das Gesetz vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten und das Gesetz vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit sowie die Erlasse zur Ausführung dieser Gesetze.

Personenbezogene Daten können nur weiterverwendet werden, sofern diese Weiterverwendung mit den Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten und dem Schutz der Rechte und Freiheiten der betreffenden Personen in Übereinstimmung steht.

Gegebenenfalls werden personenbezogene Daten von der öffentlichen Instanz anonymisiert beziehungsweise pseudonymisiert, bevor sie im Hinblick auf ihre Weiterverwendung weitergegeben werden."

12. Der Artikel wird durch die Paragraphen 4 und 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 4 - Die gemäß vorliegendem Gesetz auferlegten Verpflichtungen finden nur insofern Anwendung, als sie mit den Bestimmungen internationaler Übereinkommen zum Schutz geistiger Eigentumsrechte vereinbar sind, insbesondere der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst, Pariser Fassung vom 24. Juli 1971, durch das Gesetz vom 25. März 1999 ratifiziert ("Berner Übereinkunft"), dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, das Anhang 1C zum Übereinkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation bildet, unterzeichnet in Marrakesch am 15. April 1994 und durch das Gesetz vom 23. Dezember 1994 ratifiziert ("TRIPS-Übereinkommen"), und dem Urheberrechtsvertrag der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WCT), angenommen in Genf am 20. Dezember 1996 und durch das Gesetz vom 15. Mai 2006 ratifiziert ("WIPO-Vertrag"), sowie mit Buch XI des Wirtschaftsgesetzbuches.

§ 5 ­ Wenn ein Verwaltungsdokument in Anwendung von § 2 nur teilweise der Anwendung des vorliegenden Gesetzes entzogen werden muss oder darf, beschränkt sich die Weiterverwendung auf den verbleibenden Teil."


Art. 6 - Artikel 4 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. In § 1 werden die Wörter "in den Kapiteln 5 und 6" durch die Wörter "in Kapitel 5" ersetzt.

2. In § 2 werden die Wörter "in den Kapiteln 5 und 6" durch die Wörter "in Kapitel 5" ersetzt.


Art. 7 - Artikel 5 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. Paragraph 1 wird wie folgt ersetzt:

"§ 1 - Die Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten ist kostenlos und darf keinen Bedingungen unterliegen."



2. Ein Paragraph 1/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 1/1 - In Abweichung von § 1 ist es möglich, gemäß den Bestimmungen von Kapitel 5 Bedingungen aufzuerlegen, die die Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten einschränken."

3. In § 2 wird das Wort "Behörde" durch das Wort "Instanz" ersetzt.


Art. 8 - Artikel 6 desselben Gesetzes wird aufgehoben.


Art. 9 - In Kapitel 5 desselben Gesetzes wird ein Artikel 6/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 6/1 - In Anwendung von Artikel 5 § 2 kann die öffentliche Instanz durch Lizenzen Bedingungen für die Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten auferlegen.

Die objektiven, verhältnismäßigen und durch ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel gerechtfertigten Bedingungen für die Weiterverwendung dürfen die Möglichkeiten der Weiterverwendung nicht unrechtmäßig einschränken, nicht der Behinderung des Wettbewerbs dienen und nicht diskriminierend für vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung sein.

Bedingungen für die Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten werden der Öffentlichkeit vorab mindestens in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

Der König bestimmt die Modalitäten für die Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten mit oder ohne Bedingungen und die Modalitäten in Bezug auf die Formate, in denen Verwaltungsdokumente aufbewahrt, zur Verfügung gestellt und an Weiterverwender weitergegeben werden."


Art. 10 - Artikel 7 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 7. April 2019, wird wie folgt ersetzt:

"Art. 7 - § 1 - Wenn die öffentliche Instanz eine Standardgebühr erhebt, gibt sie die tatsächliche Höhe und die Berechnungsgrundlage an.

Im Falle einer spezifischen Gebühr gibt die öffentliche Instanz im Voraus die Faktoren an, die bei der Berechnung dieser Gebühren berücksichtigt werden.

§ 2 ­ Unbeschadet der Artikel 11 und 12 deckt eine Gebühr lediglich:

- die Grenzkosten für die Reproduktion, Bereitstellung und Verbreitung von Verwaltungsdokumenten,

- die Anonymisierung und Pseudonymisierung personenbezogener Daten,

- die Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Geschäftsinformationen.

§ 3 - In Abweichung von § 2 können in folgenden Fällen andere Kosten berücksichtigt werden:

a) Bei öffentlichen Instanzen, deren Auftrag das Erzielen von Einnahmen erfordert, um einen wesentlichen Teil ihrer Kosten bei der Wahrnehmung ihres öffentlichen Auftrags zu decken, deckt die Gebühr die in § 2 erwähnten Kosten zuzüglich der Kosten für Erfassung, Erstellung, Reproduktion, Verbreitung und Speicherung sowie gegebenenfalls allgemeiner Kosten, zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne.

b) Bei Bibliotheken (einschließlich Hochschulbibliotheken), Museen und Archiven deckt die Gebühr die in § 2 und Buchstabe a) erwähnten Kosten zuzüglich der Kosten für Bewahrung und Rechteklärung, zuzüglich einer angemessenen Gewinnspanne.

§ 4 ­ Der König bestimmt die Modalitäten in Bezug auf die Festlegung der Kriterien für die Berechnung der Gebühren."


Art. 11 - Artikel 8 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 8 - Forschungsdaten können unter denselben Bedingungen weiterverwendet werden wie Verwaltungsdokumente im Besitz öffentlicher Instanzen und werden kostenlos zur Verfügung gestellt."


Art. 12 - Zwischen Artikel 8 und Artikel 9 desselben Gesetzes wird ein Kapitel 6 mit der Überschrift "Kapitel 6 - Datenformate" eingefügt.


Art. 13 - Artikel 9 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

1. Das Wort "Behörde" wird jeweils durch das Wort "Instanz" ersetzt.

2. In § 1 werden die Wörter "stellt Dritten" durch das Wort "stellt" ersetzt.

3. In § 2 wird der erste Satz durch folgenden Satz ersetzt:

"Soweit möglich stellt die öffentliche Instanz Verwaltungsdokumente digital in offenen, maschinenlesbaren, zugänglichen, auffindbaren und elektronisch weiterverwendbaren Formaten zusammen mit den zugehörigen Metadaten zur Verfügung."

4. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 4 - Die öffentliche Instanz macht dynamische Daten unmittelbar nach der Erfassung mithilfe geeigneter API und gegebenenfalls als Massen-Download zur Weiterverwendung zugänglich.

Würde die Bereitstellung von dynamischen Daten unmittelbar nach der Erfassung die finanzielle und technische Leistungsfähigkeit der öffentlichen Instanz übersteigen und somit zu einem unverhältnismäßigen Aufwand führen, werden diese dynamischen Daten innerhalb einer Frist oder mit vorübergehenden technischen Beschränkungen zur Weiterverwendung zugänglich gemacht, die die Nutzung ihres wirtschaftlichen und sozialen Potenzials nicht übermäßig beeinträchtigen."


Art. 14 - Kapitel 6 desselben Gesetzes wird zu Kapitel 7 umnummeriert und seine Überschrift wird wie folgt ersetzt:

"Kapitel 7 - Hochwertige Datensätze".


Art. 15 - Artikel 10 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 10 - § 1 - Hochwertige Datensätze sind:

- kostenlos verfügbar,

- maschinenlesbar,

- über APIs verfügbar,

- gegebenenfalls als Massendownload verfügbar.

§ 2 ­ In Abweichung von § 1 müssen hochwertige Datensätze nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden, die:

- im Besitz von Bibliotheken (einschließlich Hochschulbibliotheken), Museen oder Archiven sind,

- im Besitz öffentlicher Instanzen sind, die Einnahmen erzielen müssen, um einen wesentlichen Teil ihrer Kosten bei der Wahrnehmung ihres öffentlichen Auftrags zu decken. In diesem Fall können öffentliche Instanzen für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Durchführungsrechtsakts der Europäischen Kommission Gebühren gemäß Artikel 7 erheben."


Art. 16 - Kapitel 7 desselben Gesetzes wird zu Kapitel 8 umnummeriert und seine Überschrift wird wie folgt ersetzt:

"Kapitel 8 - Beantragung und Bearbeitung".


Art. 17 - Artikel 11 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 11 - § 1 - Anträge auf Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten, die nicht unmittelbar auf einer Website verfügbar oder auf jeglichem anderen Datenträger für die Öffentlichkeit unmittelbar zugänglich sind und deren Weiterverwendung an Bedingungen gebunden ist, werden schriftlich eingereicht und enthalten mindestens die genaue Beschreibung des beantragten Verwaltungsdokuments und die gewünschte Form für die Übermittlung des Dokuments.

Wird ein Antrag auf Weiterverwendung bei einer öffentlichen Instanz eingereicht, die nicht im Besitz des Verwaltungsdokuments ist, so unterrichtet diese den Antragsteller unverzüglich darüber und teilt ihm wenn möglich die Bezeichnung und Anschrift der Instanz mit, die nach den ihr vorliegenden Informationen im Besitz des Dokuments ist.

§ 2 ­ Wenn Weiterverwender eine oder mehrere Bedingungen für die Weiterverwendung nicht erfüllen, kann die öffentliche Instanz die Zurverfügungstellung von Verwaltungsdokumenten jederzeit und einseitig beenden, ohne dass dies zu irgendeiner Entschädigung berechtigt.

§ 3 ­ Der König bestimmt das Verfahren und die Modalitäten für die Bearbeitung eines Antrags auf Weiterverwendung mit und ohne Bedingungen sowie die Modalitäten für die Übermittlung von Beschlüssen der öffentlichen Instanzen."


Art. 18 - Artikel 12 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 12 - In jedem Beschluss in Bezug auf die Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten, die dem Antragsteller mitgeteilt wird, werden eventuelle Rechtsmittel, Instanzen, bei denen die Beschwerde einzureichen ist, und zu berücksichtigende Formen und Fristen angegeben.

In Ermangelung dieser Angaben setzt die Frist zur Einreichung einer Beschwerde nicht ein.

Lehnt eine öffentliche Instanz einen Antrag oder einen Teil eines Antrags auf Weiterverwendung ab, so teilt sie dem Antragsteller ihren mit Gründen versehenen Beschluss binnen dreißig Tagen ab dem Datum der Antragstellung mit beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, an dem der Antragsteller seinen Antrag verdeutlicht oder vervollständigt hat.

Bei komplexen oder umfangreichen Anträgen kann diese Frist um fünfzehn Tage verlängert werden. In solchen Fällen wird der Antragsteller so schnell wie möglich, auf jeden Fall jedoch binnen dreißig Tagen nach der Antragstellung beziehungsweise dem Zeitpunkt, an dem er seinen Antrag verdeutlicht oder vervollständigt hat, unter Angabe von Gründen davon unterrichtet, dass für die Bearbeitung des Antrags mehr Zeit erforderlich ist.

Wird ein Antrag oder ein Teil eines Antrags auf Weiterverwendung abgelehnt, teilt die öffentliche Instanz dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mit und stützt sich dabei auf die einschlägigen Bestimmungen der Zugangsregelung oder auf Artikel 3 § 2 beziehungsweise Artikel 4 § 2.

Bei Ablehnung eines Antrags oder eines Teils eines Antrags auf Weiterverwendung durch die öffentliche Instanz auf der Grundlage von Artikel 3 § 2 Nr. 3 verweist die öffentliche Instanz auf die natürliche oder juristische Person, die Inhaber der Rechte ist, soweit diese bekannt ist, oder ersatzweise auf den Lizenzgeber, von dem sie das betreffende Dokument erhalten hat. Bibliotheken (einschließlich Hochschulbibliotheken), Museen und Archive sind nicht zu diesem Verweis verpflichtet."


Art. 19 - Nach Artikel 12 desselben Gesetzes wird ein Kapitel 9 mit der Überschrift "Kapitel 9 - Anträge auf Neuüberprüfung und Rechtsmittel" eingefügt.


Art. 20 - Artikel 13 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 13 - Es wird ein Ausschuss für die Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten geschaffen, nachstehend "Weiterverwendungsausschuss" genannt, der Teil des Ausschusses für den Zugang zu und die Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten ist.

Der König legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass Zusammensetzung und Arbeitsweise des Weiterverwendungsausschusses fest.

Die Mitglieder des Weiterverwendungsausschusses werden vom König ernannt."


Art. 21 - Artikel 14 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 14 - Spätestens dreißig Tage nach Erhalt des in Artikel 12 erwähnten Beschlusses der öffentlichen Instanz können Antragsteller, die Schwierigkeiten haben, die Weiterverwendung von Verwaltungsdokumenten zu bewirken, bei dieser Instanz einen Antrag auf Neuüberprüfung einreichen.

Gleichzeitig beantragen sie beim Weiterverwendungsausschuss die Abgabe einer Stellungnahme.

Der Weiterverwendungsausschuss übermittelt dem Antragsteller und der betreffenden öffentlichen Instanz binnen dreißig Tagen nach Erhalt des Antrags seine Stellungnahme. Erfolgt keine schriftliche Mitteilung innerhalb der vorgeschriebenen Frist, wird die Stellungnahme außer Acht gelassen."


Art. 22 - Artikel 15 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 15 - Die öffentliche Instanz teilt dem Antragsteller und dem Weiterverwendungsausschuss binnen fünfzehn Tagen nach Erhalt der Stellungnahme beziehungsweise nach Ablauf der Frist, in der die Stellungnahme hätte übermittelt werden müssen, ihren Beschluss über die Billigung oder Ablehnung des Antrags auf Neuüberprüfung mit.

Der Antragsteller kann gemäß den durch den Königlichen Erlass vom 12. Januar 1973 koordinierten Gesetzen über den Staatsrat Beschwerde gegen diesen Beschluss einreichen. Dieser beim Staatsrat eingelegten Beschwerde wird gegebenenfalls die Stellungnahme des Weiterverwendungsausschusses beigefügt."


Art. 23 - Nach Artikel 15 desselben Gesetzes wird ein Kapitel 10 mit der Überschrift "Kapitel 10 - Ausschließlichkeitsvereinbarungen" eingefügt.




Art. 24 - Artikel 16 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 16 - § 1 - Ausschließlichkeitsvereinbarungen hinsichtlich der Weiterverwendung sind verboten, es sei denn, sie erweisen sich als erforderlich für die Bereitstellung eines Dienstes im öffentlichen Interesse.

Wird ein ausschließliches Recht im öffentlichen Interesse gewährt, so ist außer für die Digitalisierung von Kulturbeständen die Begründetheit der Ausschließlichkeit mindestens alle drei Jahre von der öffentlichen Instanz, die das ausschließliche Recht gewährt hat oder Inhaberin des ausschließlichen Rechts ist, zu überprüfen.

Ausschließliche Rechte auf Weiterverwendung werden auf Betreiben der öffentlichen Instanz, die sie gewährt, mindestens zwei Monate vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht.

§ 2 ­ Bezieht sich ein ausschließliches Recht auf die Digitalisierung von Kulturbeständen, darf es im Allgemeinen für höchstens zehn Jahre gewährt werden. Wird es für mehr als zehn Jahre gewährt, wird die Gewährungsdauer im elften Jahr und danach gegebenenfalls alle sieben Jahre überprüft.

Diese Vereinbarungen zur Gewährung ausschließlicher Rechte sind transparent und werden öffentlich bekannt gemacht.

Im Falle eines in Absatz 1 erwähnten ausschließlichen Rechts ist der betreffenden öffentlichen Instanz im Rahmen der Vereinbarung eine Kopie der digitalisierten Kulturbestände mit ihren Metadaten und in einem zwischen den Parteien vereinbarten Format gebührenfrei zur Verfügung zu stellen, damit sie sie bei der Wahrnehmung ihres öffentlichen Auftrags verwenden kann. Diese Kopie wird am Ende des Ausschließlichkeitszeitraums zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt.

§ 3 - Vereinbarungen, die die Weiterverwendung von Dokumenten durch Dritte beschränken oder bei denen rechtmäßig davon ausgegangen werden kann, dass sie diese Weiterverwendung beschränken, ohne ausschließliche Rechte zu gewähren, werden spätestens zwei Monate vor ihrem Inkrafttreten öffentlich zugänglich gemacht. Die Begründetheit solcher Vereinbarungen wird mindestens alle drei Jahre von der öffentlichen Instanz, die sie abgeschlossen hat, überprüft.

Diese Vereinbarungen sind transparent und werden öffentlich zugänglich gemacht.

§ 4 ­ Die in den Paragraphen 1 und 3 erwähnten Vereinbarungen werden frühestens am Tag des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes öffentlich bekannt gemacht.

§ 5 ­ Am 17. Juli 2013 bestehende Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die nicht unter die Ausnahme von § 1 Absatz 2 und § 2 fallen, werden bei Vertragsablauf, spätestens jedoch am 18. Juli 2043 beendet.

Am 16. Juli 2019 bestehende Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die nicht unter die Ausnahme von § 1 Absatz 2 und § 2 fallen, werden bei Vertragsablauf, spätestens jedoch am 17. Juli 2049 beendet."


Art. 25 - Nach Artikel 16 desselben Gesetzes wird ein Kapitel 11 mit der Überschrift "Kapitel 11 - Praktische Vorkehrungen" eingefügt.


Art. 26 - Artikel 17 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 17 - Es wird ein föderales Internetportal - das "föderale Portal der offenen Daten" - geschaffen, das auf alle Verwaltungsdokumente verweist, die zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt werden. Dieses Internetportal verweist ebenfalls auf die Internetportale der föderierten Teilgebiete und der lokalen Behörden und auf das gesamteuropäische Portal.

Die Verwaltungsdokumente, auf die im föderalen Internetportal verwiesen wird, sind mit relevanten, in einem maschinenlesbaren Format vorliegenden Metadaten und gegebenenfalls mit den Bedingungen für die Weiterverwendung versehen.

Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Verwaltung des in Absatz 1 erwähnten föderalen Internetportals und für die Kontrolle und Aufsicht in Bezug auf die in Absatz 2 erwähnte Verpflichtung festlegen."


Art. 27 - Artikel 18 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

"Art. 18 - Um die Umsetzung der föderalen Open-Data-Strategie zu unterstützen, wird ein Ausschuss geschaffen, in dem sich die föderalen öffentlichen Instanzen mindestens einmal jährlich über die Umsetzung des vorliegenden Gesetzes konzertieren.

Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten in Bezug auf die Aufträge und die Organisation des Ausschusses und die in Absatz 1 erwähnte Konzertierung bestimmen."


Art. 28 - Die Artikel 19 bis 23 desselben Gesetzes werden aufgehoben.




KAPITEL 3 - Inkrafttreten


Art. 29 - Vorliegendes Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft, mit Ausnahme von Artikel 4 Nr. 5, der am 1. April 2024 in Kraft tritt.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 25. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Premierminister
A. DE CROO

Der Staatssekretär für Digitalisierung
M. MICHEL

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

_______



